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Beschluss vom 30. Dezember 2020 
 

Der Landeselternausschuss hat auf seiner außerordentlichen Sitzung am 30. Dezember 2020 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

Alternativszenario nach den Weihnachtsferien bis zu den Winterferien bei Inzidenz von über 50 
 
Der Landeselternausschuss Schule spricht sich dringend dafür aus, den Infektionsschutz zu priorisieren 
und Regelunterricht erst wieder vollständig zu ermöglichen, sobald dies hinsichtlich der Infektionszahlen 
vertretbar ist. 
 
Solange die 7-Tage-Inzidenz über 50 liegt, wird die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
aufgefordert, den Schulbetrieb in den jeweiligen schulischen Alternativszenarien mit höchstens halben 
Klassenstärken durchzuführen. 
 
Sofern das Gesundheitsamt und die Schulaufsicht nicht einzelne Schulen schließen und damit schulisch-
angeleitetes Lernen zu Hause anordnen, soll bei einer Inzidenz über 50 grundsätzlich das Alternativsze-
nario angeordnet werden. 
 
Dabei soll die Vorausplanung jeweils in mindestens zweiwöchigen Schritten erfolgen, im Januar jedoch 
bis zum Beginn der Winterferien. 
 
Schüler*innen mit besonderen Unterstützungsbedarfen sollen in allen Varianten des Schulbetriebs - 
auch beim schulisch angeleiteten Lernen zu Hause - spezifisch und den individuellen Gegebenheiten der 
Schüler*innen angepasst - unterstützt werden. 
 
Auch in der Notbetreuung müssen Schüler*innen in allen Varianten des Schulbetriebs spezifisch angelei-
tet werden. 
 
Zu Beginn der Winterferien soll eine Fortführung des Alternativszenarios vor dem Hintergrund der wei-
teren Entwicklung der Inzidenzen durch die Senatsbildungsverwaltung geprüft werden. 
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